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I. Arbeitsrecht 





NEUERUNGEN IM ARBEITSGERICHTLICHEN BESCHLUSS-
VERFAHREN NACH DEM ARBEITSGERICHTSGESETZ 1979 

Von Fritz Auffarth 

Das arbeitsgerichtliche Beschlußverfahren ist schon im ArbGG 1926 
ein Stiefkind der Gesetzgebung gewesen und es im ArbGG 1953 und 
im ArbGG 1979 geblieben. Dieses Verfahren, das sich auch heute noch 
in seinen maßgeblichen Grundsätzen vom Urteilsverfahren unterschei-
det, ist dem Gesetzgeber nur wenige Bestimmungen Wert gewesen. Die 
gesetzliche Regelung ist lückenhaft. Deshalb werden durch Verweisun-
gen auf entsprechend anwendbare Vorschriften des arbeitsgerichtliehen 
Urteilsverfahrens diese Lücken geschlossen, obwohl sich das Beschluß-
verfahren grundlegend durch andere Verfahrensprinzipien vom Urteils-
verfahren unterscheidet (darüber unten I 2, 3}. Wenn man bedenkt, daß 
aber auch das arbeitsgerichtliche Urteilsverfahren im weiten Umfang 
der ergänzenden Regelung durch die ZPO bedarf, verwundert es nicht, 
daß nach mehr als 50 Jahren immer noch zahlreiche prozessuale Fragen 
des Beschlußverfahrens nicht befriedigend gelöst sind. Allerdings hat 
das ArbGG 1979 einige bisherige Streitfragen, zum Teil entgegen der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geklärt (vgl. unten 1}, andere 
aber offengelassen, obwohl auch deren gesetzliche Regelung dringend 
erwünscht gewesen wäre (vgl. unten II}. Auf einige besonders wichtige 
Probleme sollte in den folgenden Ausführungen eingegangen werden 
(Paragraphenbezeichnungen ohne weitere Zusätze beziehen sich auf das 
ArbGG 1979}. 

Das Prozeßrecht und damit auch das arbeitsgerichtliche Beschlußver-
fahren gehörten gewiß nicht zu den bevorzugten Themen des scheidenden 
Präsidenten des Bundesarbeitsgerichts. Er hat diese Fragen aber des-
halb keineswegs als zu vernachlässigende Größe angesehen und sich in 
einer größeren, viel beachteten Abhandlung, "Die Ausformung des 
arbeitsgerichtliehen Beschlußverfahrens durch die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts"1 mit diesem Thema beschäftigt. Zweck dieses 
Beitrags ist es, die wesentlichsten Veränderungen nachzuzeichnen, die 
das ArbGG 1979 für das Beschlußverfahren gebracht hat und die zwangs-

1 Jahrbuch des Arbeitsrechts, 1972, Bd. 9, S. 23 ff. 
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läufig auch zu einer Änderung auf Teilgebieten der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts führen müssen2• 

I. 

1. Abgrenzung des Urteils- vom Beschlußverfahren 

Das ArbGG 1979 bringt zu dieser Frage keine erheblichen Änderun-
gen. Immerhin ist bemerkenswert, daß nunmehr§ 2 a die Zuständigkeit 
der Arbeitsgerichte im Beschlußverfahren in einer besonderen Vorschrift 
aufzählt. § 2 a Abs. 1 Nr. 1 entspricht wörtlich§ 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG 
1953. Der Gesetzgeber sah keinen Anlaß, die Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts im Gesetz festzuschreiben, daß Streitigkeiten nach 
§ 37 Abs. 7 (und nach § 3 Abs. 2) BetrVG 1972 nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts von den Arbeitsgerichten und nicht 
etwa von den Verwaltungsgerichten zu entscheiden sind3• Auch § 2 a 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 und Abs. 2 bringen inhaltlich nichts Neues, wohl aber 
§ 3. Dort wird gegenüber § 2 Abs. 4 Satz 1 ArbGG 1953 nunmehr aus-
drücklich auch für das Beschlußverfahren ausgesprochen, daß diese Zu-
ständigkeit auch in Fällen der Rechtsnachfolge oder der befugten Prozeß-
führung für den sachlich Berechtigten oder Verpflichteten besteht. Da-
mit wird die bisherige Praxis des Bundesarbeitsgerichts ausdrücklich 
bestätigt, daß auch nach Abtretung betriebsverfassungsrechtlicher An-
sprüche des Betriebsrates der Zessionar diese im Beschlußverfahren 
gegen den Arbeitgeber geltend zu machen hat4. Überhaupt stellt § 2 a 
wie früher§ 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG 1953 nicht auf die Geltendmachung 
durch Organe der Betriebsverfassung ab, sondern auf den betriebsver-
fassungsrechtlichen Charakter der Angelegenheit als solcher. 

Auch im neuenGesetz ist nicht die Frage der Verbindung von Urteils-
und Beschlußverfahren geregelt, worüber das Bundesarbeitsgericht bis-
her noch nicht zu befinden hatte5, und nicht das Problem der Abgabe 
(Verweisung) der einen in die andere Verfahrensart, die das Bundes-
arbeitsgericht bejaht hat6 • Jedenfalls schließen sich beide Verfahrens-
arten gegenseitig aus, d. h. ein Anspruch kann nur im Urteilsverfahren 

2 Zum arbeitsgerichtliehen Beschlußverfahren nach dem ArbGG 1979 vgl. 
auch Dütz, RdA 80, 97; Fenn, Festschrift Bundesarbeitsgericht, S. 9·1 ff.; 
Philippsen I Schmidt I Schäfer I Busch, NJW 79, 1335; Stahlhacke, RdA 79, 401 
(406); Wenzel, ArbuR 79, 225 (233). 

3 Vgl. BAG AP Nr. 7, 23 zu§ 37 BetrVG 1972. 
4 BAG AP Nr. 3, 5 zu § 40 BetrVG 1972. 
5 Bejahend für Verbindung im Beschlußverfahren bei gleichen Rechtsfragen, 

z. B. Lohnfortzahlung und Erstattung von Schulungskosten: Etzel, RdA 74, 
221. 

8 BAG AP Nr. 1 und 2 zu§ 8 ArbGG 1953; Lepke, RdA 74, 226. 
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oder nur im Beschlußverfahren geltend gemacht werden, nicht nach 
Wahl des Klägers (Antragstellers). 

2. Dispositionsgrundsatz, kein Offizialgrundsatz 

Dieses Begriffspaar wird in der Rechtsprechung und -lehre vielfach 
mit dem Problem vermengt, ob für das Beschlußverfahren der soge-
nannte Verhandlungs-(Beibringungs-)grundsatz oder derUntersuchungs-
(Inquisitions-)grundsatz gilt. Beides ist aber getrennt zu sehen, mögen 
auch zwischen den Verfahrensmaximen Berührungspunkte bestehen. Es 
ist das Verdienst von Fenn1, der Begriffsverwirrung ein Ende bereitet 
zu haben. Der Dispositionsgrundsatz betrifft die Frage, ob und inwie-
weit die Beteiligten eines Beschlußverfahrens über Einleitung, Gegen-
stand, Fortführung und Beendigung eines arbeitsgerichtliehen Beschluß-
verfahrens bestimmen können, oder dies etwa dem Gericht obliegt (Offi-
zialgrundsatz), der Verhandlungsgrundsatz bzw. Untersuchungsgrund-
satz (darüber unter 3.), inwieweit die Beteiligten den Tatsachenstoff 
selbst zu beschaffen haben oder das Gericht zu Ermittlung der maßgeb-
lichen Tatsachen berufen und verpflichtet ist. Zu beiden Problemkreisen 
enthält das neue Gesetz wichtige Aussagen. 

Der Dispositionsgrundsatz wird zum Teil im Gegensatz zur früheren 
Rechtsprechung und in Angleichung an das arbeitsgerichtliche Urteils-
verfahren in verschiedenen Vorschriften festgeschrieben. 

a) Antragsrücknahme 

Der Antragsteller bestimmt durch seinen Antrag den Streitgegenstand 
des Verfahrens und damit auch den Antra:gsgegner; er ist nicht verpflich-
tet, etwa alle bestehenden betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten 
der gerichtlichen Entscheidung zu unterbreiten8• Demgemäß bestimmt 
§ 83 Abs. 1 jetzt ausdrücklich, der Sachverhalt sei "im Rahmen der ge-
stellten Anträge" von Amts wegen zu erforschen. Der Antragsteller 
kann im ersten Rechtszug nach neuem wie nach altem Recht seinen An-
trag jederzeit zurücknehmen(§ 81 Abs. 2 Satz 1). Systemwidrig im Ver-
hältnis zum Urteilsverfahren und zum 2. und 3. Rechtszug im Beschluß-
verfahren (§ 87 Abs. 2 Satz 3, § 92 Abs. 2 Satz 3) ist offenbar eine Zu-
stimmung der übrigen Beteiligten nicht erforderlich. In der Beschwerde-
instanz und in der Rechtsbeschwerdeinstanz kann entgegen der bis-
herigen einschränkenden Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts mit 

7 Festschrift Schiedermaier, 1976, S. 117 ff. und Festschrift Bundesarbeits-
gericht 197·9, S. 91 ff.; vgl. auch schon Dütz, Anm. AP Nr. 1 zu § 20 BetrVG 
1972 unter III 2 d, e. 

s So bisher schon das Bundesarbeitsgericht, vgl. AP Nr. 4 zu § 94 ArbGG 
1953 und AP Nr. 2 zu § 2 BetrVG 1972. 


